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A. Einleitung

Das Versicherungsaufsichtsrecht ist neben dem Versicherungsvertragsrecht 
ein bedeutender Bestandteil des Privatversicherungsrechts. Es dient primär dem 
Schutz der Versicherten. In den letzten Jahren war das Versicherungsaufsichts-
recht durch eine zunehmende Europäisierung geprägt, um so die Schaffung eines 
Versicherungsbinnenmarktes zu ermöglichen. Diese Entwicklungen, wie auch das 
geltende Versicherungsaufsichtsrecht insgesamt, sind bereits Gegenstand zahlrei-
cher und vertiefter Untersuchungen gewesen.

Die Geschichte des Versicherungsaufsichtsrechts ist dagegen bisher nur punk-
tuell erforscht. Zwar hat sich gerade die deutsche Forschung intensiv mit der Ge-
schichte des Versicherungsaufsichtsrechts auseinandergesetzt. Doch beschränken 
sich diese Arbeiten zumeist auf die Gesetzgebung, welche seit der preußischen 
Verordnung vom 13. März 17811 und über das 19. Jahrhundert hinweg zur Ein-
führung der modernen Versicherungsaufsicht geführt hat. Weiter zurück geht die 
Forschung nur selten. Für andere europäische Rechte fehlen historische Darstellun-
gen der Versicherungsaufsicht dagegen fast vollständig, so auch für das italienische 
Recht. Aber gerade mit Blick auf die zunehmende Europäisierung des modernen 
Versicherungsaufsichtsrechts ist ein Verständnis der historischen Grundlagen aus 
vergleichender Perspektive förderlich. Diese Lücke will die vorliegende Arbeit 
zumindest teilweise schließen. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der historischen 
Entwicklung der Versicherungsaufsicht in Deutschland und Italien. Der Entwick-
lung in Deutschland diejenige in Italien gegenüberzustellen schien deshalb reiz-
voll zu sein, weil Italien als Ursprung der modernen Versicherung gilt. Und mit 
Blick auf die vielfältigen historischen Verknüpfungen beider Länder schien es zu-
mindest möglich, dass sich die Entwicklungen in beiden Ländern gegenseitig be-
einflusst haben – eine Annahme, die sich am Ende dieser Arbeit allerdings nicht 
bestätigen ließ.

Eine historisch-vergleichende Aufarbeitung des Versicherungsaufsichtsrechts 
in Deutschland und Italien wirft eine Reihe von methodischen Problemen auf. So 
waren die Rechte in Deutschland und im heutigen Italien lange von einer starken 
territorialen Fragmentierung geprägt. Hinzu kam eine inhaltliche Fragmentierung: 
es gab eine Vielzahl von Produkten, die punktuell und ganz unterschiedlich regu-
liert worden sind. Ein einheitliches Versicherungsrecht fehlte lange Zeit. Schließ-
lich haben sich diese Produkte in Deutschland und Italien nicht parallel entwickelt.

 1 S. unten C. V. 1. a) aa). 
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Diese methodischen Probleme verlangen nach (einer Vielzahl von) Mikrostu-
dien, die jeweils für ein klar definiertes Zeitfenster und für eine Stadt oder ein Ter-
ritorium die Regulierung eines einzigen Versicherungsprodukts untersuchen. Ein 
solcher Forschungsansatz würde es ermöglichen, alle noch vorhandenen Archiv-
materialien aufzuspüren und zu analysieren. Die vorliegende Arbeit hat sich indes 
für einen anderen Ansatz entschieden: sie möchte einen Überblick über die Ent-
wicklungen verschaffen. Zwar ist es so nicht möglich, alle Aspekte des Themas 
gleichermaßen vertieft auszuleuchten. Aber nur mit dem hier verfolgten Ansatz 
können die Ergebnisse historisch und vergleichend eingeordnet werden. Zudem ist 
es nur so möglich, Forschungsfragen zu identifizieren, deren vertiefte Erörterung 
in künftigen Arbeiten überhaupt nur gewinnbringend erscheint.

Zentral für diese Studie ist der Begriff der Versicherungsaufsicht, und daher war 
es notwendig, sich zunächst einen Überblick über moderne Definitionen, Modelle, 
Theorien und Systeme der Versicherungsaufsicht zu verschaffen, um so den Blick 
für die historische Untersuchung zu schärfen. Doch darf der Blick durch eine sol-
che Darstellung nicht verengt werden. Denn die vorliegende Arbeit setzt zeitlich 
nicht erst dort an, wo von einer Versicherungsaufsicht im modernen Sinne gespro-
chen werden kann. Sie will einen Schritt weiter zurückgehen und für beide Länder 
auch solche Vorschriften untersuchen, die vor der Einführung einer echten Versi-
cherungsaufsicht verabschiedet wurden. Nur so ist es möglich, die Ursprünge, die 
zur versicherungsaufsichtsrechtlichen Gesetzgebung im eigentlichen Sinn geführt 
haben, zu rekonstruieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird zum einen nach ersten 
Ansätzen gesucht, bei denen die staatliche Absicht, eine Kontrolle über das Ver-
sicherungswesen zu erlangen, erkennbar ist, zum anderen nach Gesetzgebung, die 
noch keine Versicherungsaufsicht darstellt, trotzdem aber eine aufsichtsrechtliche 
Natur zeigt. Dabei soll einerseits von „ersten Ansätzen einer staatlichen Kontrolle“ 
und von „Bestimmungen mit aufsichtsrechtlicher Natur“ gesprochen werden, ohne 
dass diese beiden Kategorien definiert werden. Vielmehr werden die verschiede-
nen gesetzgeberischen Interventionen beschrieben und dann qualitativ einer der 
beiden Kategorien zugeordnet. Somit wird die gesamte Entwicklung der Gesetz-
gebung bis zur Einführung einer modernen Versicherungsaufsicht für Deutschland 
und Italien rekonstruiert.2

 2 Diese Arbeit befasst sich nicht mit Sozialversicherungen, daher werden Renten-, Unfall- 
und Krankenversicherung nicht berücksichtigt.



B. Versicherungsaufsicht:  
Definition, Modelle und heutiger Stand

Bevor die verschiedenen Schritte der Entwicklung der Beaufsichtigung des Ver-
sicherungswesens, von ihren Ursprüngen bis zur Einführung einer modernen Ver-
sicherungsaufsicht, untersucht werden können, sind einige grundlegende Aspekte 
zu klären, insbesondere was unter Versicherungsaufsicht zu verstehen ist und wie 
diese konkret umgesetzt werden kann.

Die Darstellung der Zwecke und der Modelle der obrigkeitlichen Aufsicht über 
das Versicherungswesen, die in dieser Dissertation verwendet werden, orientiert 
sich an der deutschsprachigen Literatur. Diese von der deutschen Literatur ent-
wickelten Modelle sind bestens geeignet, die Versicherungsaufsicht auch in an-
deren europäischen Ländern zu beschreiben, einzuordnen und zu klassifizieren.

I. Die Versicherungsaufsicht und ihre Gründe

Unter Staats-Aufsicht über das Gebiet des privaten Versicherungswesens sind alle Maßnah-
men zu verstehen, durch welche der Staat im Interesse der Versicherten auf den Geschäfts-
betrieb der privaten Versicherungsunternehmungen einzuwirken beabsichtigt.1

Die Aufsicht über das Versicherungswesen kann sehr unterschiedlich gestaltet 
werden, je nach Bedeutung und Rolle in der Gesamtwirtschaft, die man dem Ver-
sicherungswesen zuschreibt, und je nach den in einem bestimmten historischen 
Zeitraum und in einem bestimmten Staat herrschenden wirtschaftspolitischen 
Überzeugungen. Das Versicherungswesen ist leicht Missbräuchen ausgesetzt, die 
von allen Beteiligten begangen werden können, und die möglichen Gefahren, die 
im Versicherungsgeschäft verborgen sein können, können sowohl auf der Seite der 
Versicherer als auch auf der Seite der Versicherten eintreten. Dies bedeutet, dass 
eine Aufsicht über das Versicherungswesen nicht nur auf eine Kontrolle über die 
Versicherer zum Schutz der Versicherten beschränkt werden kann, sondern auch 
das Verhalten der Versicherungsnehmer berücksichtigen und überwachen muss, um 
eventuelle betrügerische Aktivitäten von deren Seite zu vermeiden.2 Missbräuche 
seitens der Versicherten könnten zum Beispiel in Situationen eintreten, in denen ein 

 1 Petersen, Aufsicht, in: Manes, Versicherungslexikon, 3. Aufl., Sp. 171–190 (171).
 2 Zu dieser doppelten Bedeutung der Versicherungsaufsicht s. Ehrenberg, Versicherungs-
recht, I. Bd., S. 150–152; Bánde, Versicherungs-Staatsaufsicht, S. 10; Boss, Systeme der Staats-
aufsicht, S. 16–17. 


